
 

  

 

 

EURE STIMME IST GEFRAGT - SEID DABEI 

AUFRUF ZUR JUGENDSPRECHER:IN WAHL 
 

Wahlversammlung:  Freitag - 07. November 2025 - Kirchort Hadamar  

Wir beginnen mit einem Taizé-Gebet um 19:30 Uhr im Pfarrheim Hadamar, Franziskanerplatz 3,  
an das sich die Wahl und der gemütliche Ausklang bei Pizza und Werwolf-Spielen anschließt.  

 

In unserer Pfarrei engagieren sich viele Menschen in unterschiedlichen Bereichen. Besonders wichtig seid Ihr. Eure 
Standpunkte und Meinungen werden vom Jugendsprecher oder der Jugendsprecherin im Pfarrgemeinderat vertreten. 
Ihr gestaltet das kirchliche Leben wesentlich mit und sorgt dafür, dass die Jugendarbeit im Raum der Pfarrei so ist, wie 
Ihr es braucht! 

Jugendsprecher: in – Was ist das? 
Der/Die Jugendsprecher: in vertritt die Interessen der Jugendlichen im Pfarrgemeinderat. Der Pfarrgemeinderat ist das 
gewählte Gremium in einer Pfarrei, dass alle Fragen, die die Belange der Pfarrei betreffen, gemeinsam mit dem Pfarrer 
berät und entscheidet.  

Es ist wichtig, dass bei solchen Entscheidungen auch die Perspektiven von Jugendlichen bedacht werden – deshalb 
können die Jugendlichen einer Pfarrei eine eigene Vertretung in den Pfarrgemeinderat wählen.  

Das ist der/die Jugendsprecher: in. Die Amtszeit von Jugendsprecher: innen beträgt 2 Jahre – danach findet die nächste 
Wahl statt.  

 

Was tut der: die Jugendsprecher: in? 
Der: Die Jugendsprecher: in ist stimmberechtigtes Mitglied im Pfarrgemeinderat. Dabei bringt er/sie die Perspektive 
der Kinder und Jugendlichen in die Beratungen mit ein. Außerdem sorgt er/sie dafür, dass sich der Pfarrgemeinderat 
mit Themen beschäftigt, die insbesondere für Kinder und Jugendliche wichtig sind. Konkret bedeutet das, dass 
Jugendsprecher: innen an den Pfarrgemeinderatssitzungen teilnehmen. Sicherlich bindet dies Zeit und Mühe – aber es 
lohnt sich! Man kann lernen, wie man Interessen vertritt, lernt andere Personen aus der Pfarrei kennen und kann mit 
Leuten, die ebenfalls in der Pfarrei engagiert sind, etwas für die Pfarrei und die Kirche vor Ort tun. 

 

Wer ist wahlberechtigt? /Wer ist vorschlagsberechtigt? 
Wahlberechtigt sind alle katholischen Jugendlichen, die in der Pfarrei wohnen oder in der Pfarrei aktiv sind und am 
Wahltag mindestens 14, höchstens 26 Jahre alt sind. 

Vorschlagsberechtigt sind alle, die auch wahlberechtigt sind. 



 
 

 

 
 

 

Was muss ich mitbringen? 
• Lust das kirchliche Leben vor Ort mitzugestalten 
• Kontaktfreude 
• Spaß, Aktionen und Initiativen auf die Beine zu stellen 
• Organisationstalent 

 
Wer kann gewählt werden?  

Alle Katholikinnen und Katholiken, die am Tag der Jugendsprecherwahl mindestens 16 Jahre alt sind, und in der 
Pfarrei wohnen oder in der Jugendarbeit der Pfarrei aktiv sind und ihr Einverständnis zur Kandidatur erklären. 
Vorgeschlagene Personen dürfen nicht in einer anderen Pfarrei für den Pfarrgemeinderat oder das Amt des 
(stellvertr.) Jugendsprechers/der Jugendsprecherin kandidieren.  

Wie und wann kann jemand vorgeschlagen werden?  

Wahlvorschläge können bis zum Beginn der Wahlversammlung beim Jugendwahlausschuss eingereicht werden. 
Vorgeschlagene Kandidatinnen oder Kandidaten erklären entweder schriftlich oder in der Wahlversammlung 
mündlich ihr Einverständnis mit der Kandidatur. 

 

An wen kann ich mich wenden? 
 

 

 

Jugendwahlausschuss 

• Susanne Heep  Susanne.Heep@t-online.de 

• Melanie Schuy  melanieschuy@gmx.de  

• Heike Dzeik-Ibel  h.dz.ibel@gmail.com  
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